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Für die am 13. Dezember 2014 ausgeführte mutige Rettung eines
Menschen vor dem Tode habe ich
Frau Polizeikommissarin Nina Engelmann, Oberursel (Taunus),
Frau Polizeioberkommissarin Angela Faber, Alzenau,
Herrn Polizeikommissar Lars Hof, Wiesbaden, und
Herrn Polizeikommissar Paul Meyer, Frankfurt am Main,
mit Urkunde vom 6. Juni 2015 eine Öffentliche Belobigung ausge-
sprochen.

Für die am 9. Januar 2015 ausgeführte mutige Rettung eines Men-
schen vor dem Tode habe ich
Herrn Polizeioberkommissar B artosz LeLZ, Lampertheim,
mit Urkunde vom 6. Juni 2015 eine Öffentliche Belobigung ausge-
sprochen.

Für die am 23. Januar 2015 ausgeführte mutige Rettung eines Men-
schen vor dem Tode habe ich
Herrn Polizeihauptmeister Falk Hönicke, Ahrensfelde,
Herrn Polizeimeister Roman Koch, Plauen,
Herrn Polizeikommissar Enrico Lange, Berlin, und
Herrn Polizeikommissar Lars Neubert, Hanau,
mit Urkunde vom 6. Juni 2015 eine Öffentliche Belobigung ausge-
sprochen.

Für die am 9. Februar 2014 ausgeführte mutige Rettung eines Men-
schen vor dem Tode habe ich
Herrn Polizeihauptmeister Thomas Heidei, Homberg (Efze),

mit Urkunde vom 6. Juni 2015 eine Öffentliche Belobigung ausge-
sprochen.

Wiesbaden, den 30. Juni 2015

Der Hessische Ministerpräsident
StAn:. 30/2015 5.730
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Erteilung eines Exequaturs;
h i e r: Herr Takeshi Kamiyama, Generalkonsul von Japan in

Frankfurt am Main

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskonsularischen
Vertretung von Japan in Frankfurt am Main ernannten Herrn
Takeshi Kamiyama am 26. Juni 2015 das Exequatur a1s General-
konsul erteilt.
Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz
und Saarland.
Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Hideyuki Sakamoto, am
1. November 2012 erteilte Exequatur ist erloschen.

Wiesbaden,30. Juni 2015 Hessische Staatskanzlei
StAnz. 30/2015 5.731
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Erteilung eines Exequaturs ;

h i e r: Herr Alexander Borissowitsch Bu1ay, Generalkonsul
der Russischen Föderation in tr'rankfurt am Main

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskonsularischen
Vertretung der Russischen Föderation in Frankfurt am Main er-
nannten Herrn Alexander Borissowitsch Bulay am 1. Juli 2015 das
Exequatur als Generalkonsul erteilt.
Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hessen und Baden-
Württemberg.
Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Ruslan Kazbekowitsch
Karsanov am 3. August 2011 erteilte Exequatur ist erloschen.

Wiesbaden, den 6. Juli 2015 Hessische Staatskanzlei
StAn:.30/2015 5.731

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT
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Grundsätze Vorgesetztenrückmeldung in der Hessischen
Landesverwaltung
Die hessische Landesregierung hat am 5. Juni 2015 die landeswei-
ten Grundsätze Vorgesetztenrückmeldung in der Hessischen Lan-
desverwaltung mit einheitlichen Fragebögen beschlossen. Die Um-
setzung soll am 1. JuIi 2015 beginnen und in einem Zeitraum von
einem Jahr beendet sein.

Wiesbaden, den L Juli 2015

Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport
Z 4-03vrr.07 -03-14l008
- GüIt.-Verz. 3200 -

stAn:. 30/20 15 S. 73 I

Grundsätze Vorgesetztenrückmeldung in der Hessischen Landes-
verwaltung
1. Vorbemerkungen

Wachsende Anforderungen an eine serviceorientierte Verwal-
tung, gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen so-
wie der steigende Kostendruck und die demografische Entwick-
lung haben die Anforderungen und Erwartungen an die Füh-
rungskräfte verändert. Das Fachwissen ailein befähigt noch
nicht zum Führen. Vorgesetzte sollten sich ihrer Vorbildfunktion
bewusst sein und aktiv vorleben, was sie von ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern erwarten.
Mit wachsender Ressourcenverantwortung werden zunehmend
auch Managementaufgaben übernommen. Zu den unverzicht-
baren Anforderungen an Vorgesetzte gehören unter anderem
Kompetenzen in den Bereichen der Mitarbeiterführung, Kom-
munikation, persönlichen Souveränität und des erfolgsorien-
tierten Denkens und Handelns. Verschiedene Konzepte im Be-
reich Personalentwicklung legen Maßstäbe für eine moderne

Führungskultur in der hessischen Landesverwaltung fest. Für
Vorgesetzte ist eine Einschätzung wichtig, ob sie die Anforde-
rungen, die an sie gestellt werden, erfül1en. Das Rahmenkonzept
Personalentwicklung sieht daher eine regelmäßige, standardi-
sierte und anonymisierte Vorgesetztenrückmeldung vor.
Die Fragebögen enthalten drei Bereiche des Führungsverhai-
tens:
. PersönlicheEigenschaften,
. ZusammenarbeitundKommunikation,
o WertschätzungundVerantwortung.
Bei der Durchführung der Vorgesetztenrückmeldung ist beson-
ders auf die Wahrung der Anonymität zu achten. Es erfolgt keine
Weitergabe von personenbezogenen Ergebnissen an die Perso-
nalabteilung oder an andere Stellen.

2. Anwendungsbereich
2.1 Die Vorgesetzten auf allen Hierarchieebenen sowie die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, an einer Vorgesetz-
tenrückmeldung in ihrer jeweiligen Organisationseinheit teilzu-
nehmen. Voraussetzung ist, dass sie mindestens sechs Monate ihre
gegenwärtige Aufgabe wahrgenommen haben. Diese Verpflich-
tung besteht grundsätzlich nur gegenüber den unmittelbaren
Vorgesetzten. In der Regel sind dies die erstbeurteilenden Perso-
nen, in Einzelfällen kann es aber auch simvoll sein, die Fachvor-
gesetzten zu bewerten. In Schulen geben die Lehrkräfte jenem
Mitglied der Schulleitung eine Rückmeldung, mit dem sie im
vergangenen Thrnus vorrangig zusammengearbeitet haben.

2.2 Bestehen Organisationseinheiten aus weniger aIs vier Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern (ohne die unmittelbaren Vorgesetz-
ten), entfäIlt die Vorgesetztenrückmeldung, sofern nicht alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich anders entscheiden.

2.3 Richterinnen und Richter unterliegen der Vorgesetztenrückmel-
dung nur sofern und soweit sie in der Justiz- und Gerichtsver-
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waltung Führungsaufgaben wahrnehmen. Im Übrigen sind sie
von der Vorgesetzteffückmeldung ausgenommen.

3. Standardisierte Befragung
Zur Durchführung der Vorgesetztenrückmeldung sind der Fra-
gebogen, der Selbsteinschätzungsbogen sowie der Meldebogen
zu verwenden.
Beim AusfüIlen des Fragebogens in Anlage 1 sollen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre Bewertungen möglichst frei
von sachfremden Erwägungen, objektiv und unvoreingenom-
men abgeben.
Die Selbsteinschätzung mit dem Fragebogen in Anlage 2 erfolgt
ausschiießlich zur eigenen Verwendung. Ein Vergleich der Er-
gebnisse so11 mögliche Unterschiede zwischen Selbsteinschät-
zung und Fremdbewertung über das eigene Führungsverhalten
verdeutlichen, sodass auch selbständig mögliche Veränderungs-
bedarfe formuliert werden können. Der Vergleich ist zur Vorbe-
reitung auf das zu führende Gespräch mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sinnvoll.
Nach der Befragung informieren die Vorgesetzten die Personai-
stelle mit dem Meldebogen in Anlage 3 darüber, dass sie von
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Einschätzung
erbeten haben und mit ihnen über die Ergebnisse ein Gespräch
geführt haben. Dabei ist darauf zu achten, dass der Meldebogen
fristgerecht der Personalstelle vorgelegt wird. Der Meldebogen
ist nicht zur Personalakte zu nehmen.
Die Dienststelle sollte den Vorgesetzten auf Wunsch nach ver-
traulichen Beratungsgesprächen interne oder externe Unter-
stützungsleistungen anbieten.

4. Verfahren
Die Vorgesetztenrückmeldung kann in Papierform oder elek-
tronisch mit dem von der HZD entwickelten Verfahren durch-
geführt werden. Die Entscheidung trifft die Dienststellenlei-
tung.

4.1 Für die Durchführung in Papierform muss die Dienststelle zur
Wahrung der Anony'rnität organisatorische Vorkehrungen vor-
sehen durch Aufstellen einer ,,zentralen Wahlurne" oder Be-
reitstellung von Briefumschlägen mit voradressierten Namen
der Vorgesetzten. Mögliche Teilnahmelisten zur Vorbereitung
und Durchführung der Vorgesetztenrückmeldung sind nach Be-
endigung des Verfahrens ohne Weitergabe an andere Personen
zu vernichten.

4.2 Bei einer elektronischen Durchführung ist grundsätzlich das
von der HZD entwickelte Verfahren mit dem Landesstandard
Sharepoint (MOSS) zulässig. Hierfür schließt die Dienststelle
eine standardisierte Benutzungsvereinbarung mit der HZD in
eigener (Kosten-) Verantwortung ab. Bei der elektronischen
Durchführung darf - solange eine barrierefreie Durchführung
nicht möglich ist - ausnahmsweise gleichzeitig das Verfahren
in Papierform in einer Organisationseinheit der Dienststelle
durchgeführt werden, wenn diese Organisationseinheit Men-
schen mit Behinderungen als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
hat, die aufgrund ihrer Behinderung nicht an der elektronischen
Vorgesetztenrückmeldung teihehmen können. Diese können die
barrierefrei gestellten Fragebögen verwenden, welche als pdf-
Dokumente im Mitarbeiterportal oder im Internet zur Verfü-
gung stehen.

Andere elektronische Verfahren, die den Standards des Landes-
verfahrens entsprechen, können beibehalten werden. Der be-
hördliche Datenschutzbeauftragte ist zu beteiligen.

5. Auswertung für die Vorgesetzten
Beim Verfahren in Papierform müssen die Vorgesetzten in der
Regei die Ergebnisse der ihnen in anonymisierter Form über-
mittelten Fragebögen zusammenstellen, während sie beim elek-
tronischen Verfahren eine zusammengefasste Auswertung zur
eigenen Verwendung erhaiten.
Das Ergebnis wird in einem Gespräch zwischen Vorgesetzten
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besprochen. Das Ge-
spräch bedarf guter Vorbereitung, da der Wunsch nach offener
Aussprache auf den nach Wahrung der Anonymität trifft. Eine
gute Gesprächsführung kann dafür sorgen, dass Probleme ohne
Aufgabe der Anonyrnität besprochen werden können.
Sofern fast nur leere oder fast keine Fragebögen abgegeben
werden, sollten die Vorgesetzten mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die Gründe dafür erörtern.
Die Gespräche können auch unter Leitung von Moderatorinnen
oder Moderatoren geführt werden, wenn die Dienststellenlei-
tung dies zulässt und die Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter
damit einverstanden sind.
Vorgesetzte sollen ihre Ergebnisse mit den unmittelbar nächst-
höheren Vorgesetzten besprechen. Auf dieser Basis soilen ge-

meinsam in Betracht kommende Förder- und Fortbildungsmaß-
nahmen besprochen und festgelegt werden.

6. Auswertung ftir die Dienststelle
Die Dienststgllenleitung entscheidet, ob eine Auswertung für
die Dienststelle (Gesamtauswertung) durchgeführt und ob äiese
manuell oder elektronisch mit dem von der HZD entwickelten
Verfahren erstellt wird. Neben den wichtigen Einzelauswertun-
gen ist auch eine Gesamtauswertung sinnvoll, wenn die zusam-
mengefassten Ergebnisse verwendet werden, um bestimmte
Tendenzen zu erkennen und kritisch zu hinterfragen.
Bei einer manuellen Gesamtauswertung
sammenfassung zuständige Stelle durch
bestimmt.

wird die für die Zu-
die Behördenleitung

Zur Zusammenfassung und Auswertung der Daten durch die
zuständige Stelle kann vorgesehen werden, dass die Vorgesetz-
ten die Bögen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anonym
in entsprechend beschriftete,,Wahlurnen,, zurückgeben.
Die Gesamtauswertung darf keinen Rückschluss auf die einzel-
nen Vorgesetzten zulassen (aggregierte Zusammenfassung), so-
dass Ergebnisse von mindestens fünf Vorgesetzten vorliegen
müssen. Die Zusammenfassung kann Mittel- oder Häufigkeits-
werte enthalten.
Die verwendeten Daten werden nach Abschluss der Zusammen-
fassung gelöscht.
Die Gesamtauswertung kann auch elektronisch durch die HZD
erfinlge-n. Dabei sieht die standardisierte Gesamtauswertung ein
Behördenprofil vor, in dem die durchschnittliche Bewertung
jeder Frage ermittelt, die Anzahl der abgegebenen Antworten
erfasst und separat die Stimmenthaltungen aufgezeigt werden.
Es wird empfohlen, über die Auswertung für die Dienststelle
einen Bericht zu erstellen, in dem die Ergebnisse auch im Ver-
gleich zu vorherigen Durchgängen zu würdigen und der Dienst-
stellenleitung vorzulegen sind. Idealerweise werden die Ergeb-
nisse der Dienststelle mit den Abteilungsleitungen oder ver-
gleichbaren Führungskräften besprochen sowie den Beschäf-
tigten mitgeteilt.

7. Zeitraum für die Vorgesetztenrückmeldung
Die Vorgesetztenrückmeldung wird im 3-Jahres-Ttrrnus durch-
geführt, soweit nicht die Dienststellenleitung einen kürzeren
Zeitraum vorsieht.

8. Umsetzung
Die Einführung beginnt am 1. Juli 2015 und soll in einem Zeit-
raum von einem Jahr beendet sein. Ausnahmen hiervon können
die jeweiligen obersten Dienstbehörden zulassen.

Anlage I
Fragebogen

Die Beantwortung des Fragebogens erfolgt im Monat ...
Art und Weise der Arbeitsorganisation und der persönliche Umgang
miteinander prägen Leistungsfähigkeit und Motivation eines Ar-
beitsteams. Vorgesetzte haben darauf einen entscheidenden Ein-
fluss, sodass eine Einschätzung für sie wichtig ist, ob sie bestimmte
Führungskompetenzen erfülIen. Die Antworten sollen darlegen, in
welchen Bereichen der Zusammenarbeit Anderungen gewünscht
werden, können Denkanstöße geben oder Lob aussprechen.

I. Persönliche Eigenschaften

Erläuterungen:

1 = trifft in vollem Umfang zu
2 = trifft zu
3 = trifft im Wesentlichen zu
4 = trifft eingeschränkt zu
5 = trifft nicht zu
6 = kann ich nicht beurteilen
Meine Vorgesetzte / mein Vorgesetzter ...

1.

,

ö.

4.

5.

6.

schafft Vertrauen.

hört zu.

ist einfühIsam.

. ..1ässt persönlichen Arger nicht an mir
aus.

.. . ,,verkauft" Vorschläge anderer nicht
als die eigenen.

...gesteht eigene Fehler ein.

t2345
trtrtrDD
t2345
trOtrEItr
t2345
fItrDDD
12345
ütrfttrü
12345
trtrtrtrtr
t23 4 5

trDtrtrtr

6

D

6

E
6

tr
6

tr
6

D

6

D



Nn 30 Staatsanzeiger für das Land Hessen - 20. Juli 2015 Seite 733

7. ...bevorzugt oder benachteiligt nie- 1

manden. !
8. ...kritisiert mich nicht in Gegenwart 1

Dritter. ü
9. ...kann sich durchsetzen. 1

D
10. ...ist fachlich kompetent. 1

tr
II. Zusammenarbeit und Kommunikation
Erläuterungen:
I = trifft in vollem Umfang zu
2 = trifft zu
3 = trifft im Wesentlichen zu
4 = trifft eingeschränkt zu
5 = trifft nicht zu
6 = kann ich nicht beurteilen

Meine Vorgesetzte/mein Vorgesetzter,..

.Iässt mich selbstständig arbeiten.

...gibt mir alle notwendigen
Informationen.

...entscheidet in angemessener Zeit.

.gibt mir Rückendeckung.

...gestaltet die Mitarbeitergespräche
insbesondere die Jahresgespräche posi-
tiv.

...ist für mich in angemessenem zeitli- 1

chem Umfang ansprechbar. D

IV. Abschließende Einschätzung

31. Bei welchen einzelnen Merkmalen von Nr. 1 Nr.
bis 30 wünschen Sie am ehesten eine Verhal-
tensänderung?
(Es können bis zu drei Nummern angegeben
werden.)

32. Welche positiven Eigenschaften schätzen Sie Nr'
am meisten?
(Es können bis zu drei Nummern angegeben
werden.)

33. Würden Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Ja
Führungskraft insgesamt positiv bewerten? g

V. Ergänzende Anmerkungen/Anregungen

2345
DtrDtr
2345
Dtrtrtr
2345
DtrI]Ü
2345
Dtrtrtr

t)

a
b

tr
b

!
6

tr

Nr. Nr.

Nr. Nr.

Nein
D

11.

t2.

13.

L4.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.

2t.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

...führt Besprechungen
und ergebnisorientiert.

strukturiert 1

o

t2345
D!nütr
12345
ointc
t23 4 5

!ütr!D
t2 3 4 5

!trtrtr8
r23 4 5

!tr-trD
2345
trtrtrtr
23 45
!!Dtr
2345
tro!ü
23 45
trtrtrD
2345
tr.DD

6

D

f)

tr
6

tr
6

ü
6

C

6

D

6

ü
t)

-
6

E
6

D

selbsteinschätzungsfragebogen 
anlage 2

(Nur zur eigenen Verwendung)
Die Beantwortung des Fragebogens erfoigt im Monat ...

Von der Art und Weise der Arbeitsorganisation und des Umgangs
miteinander hängen zu einem guten Teil die Leistungsfähigkeit und
Motivation eines Arbeitsteams ab. Daher sind die Fragen zur Zt-
sammenarbeit mit den Vorgesetzten in vier Gruppen zusammenge-
fasst, um Ihnen aufzuzeigen, ln welchen Bereichen Verbesserungen
gewünscht werden. Die Fragen betreffen die Einschätzung Ihrer
Person und Ihrer Fähigkeiten und beziehen sich auf die Zusam-
menarbeit mit Ihnen in der Funktion ais unmittelbare Vorgesetzte
oder unmittelbarer Vorgesetzter nach Zitrer 2.7. der Grundsätze.

I. Persönliche Eigenschaften

Erläuterungen:
I = trifft in vollem Umfang zu
2 = trifft zu
3 = trifft im Wesentlichen zu
4 = trifft eingeschränkt zu
5 = trifft nicht zu
6 = kann ich nicht beurteilen

Ich...

...bezieht mich in für mich wichtige 1

Entscheidungen ein. tr
. . .schätzt die persönliche Arbeitsbelas- 1

tung realistisch ein. D
...delegiertAufgabensachgerecht. 1

n

.schaffe Vertrauen

.höre zu.

.bin einfühlsam.

Z

7

1

tr
1

tr
I
tr

2

tr
2

D

2

n
2

ü
2

tr
2

D

345
trDtr
345
trtrD
345
-trD
3 45
Dtrtr
345
trtro
345
ütrtr
345
trtrD
345
ntrtr

t)

tr
6

tr
6

tr
6

D
o

tr
6

ü
b

tr
6

D

6

tr
6

tr

III. Wertschätzung und Verantwortung

Erläuterungen:

I = trifft in vollem Umfang zu
2 = trifft zu
3 = trifft im Wesentlichen zu
4 = trifft eingeschränkt zu
5 = trifft nicht zu
6 = kann ich nicht beurteilen

Meine Vorgesetzte / mein Vorgesetzter,..

.lobt gute Arbeit

übt sachgerechte Kritik.

.spricht vorhandene Konflikte an und 1

versucht sie zu lösen.

.fördert meine Motivation.

...unterstützt mich in meiner berufli-
chen Entwicklung.

. ..unterstützt die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf.

...nimmt Rücksicht auf meine gesund-
heitlichen Belange.

...fördert den Zusammenhalt in der
Gruppe.

...ist tolerant.

4. . . .Iasse persönlichen Arger nicht an ande- 1

ren. D
5. ...,,verkaufe" Vorschlägeanderernichtals 1

die eigenen. tr
6. ...gestehe eigene Fehler ein. 1

tr
...bevorzuge oder benachteilige nieman- 1 2
den. tr !
...kritisiere meine Mitarbeiterinnen und 1 2
Mitarbeiter(kurz: MA)nichtinGegenwart g 3
Dritter.

9. kann mich durchsetzen.

1

n
1

C

23 45
DtrtrD
2345
trtrtrn
2345
Dtrtrtr
2345
Dntr-
2345
trn!!
2345
DtrtrN
2345
trDÜtr
2345
Dtrtrtr
2345
DtrtrD
2345
!ütrtr

b

!
b

U

6

tr
6

D

6

tr
6

C

6

D

6

D

6

D

6

tr

8.

D

1

tr
1

tr
1

D
1

tr
1

D
1

!
1

D

r2345
üütr!tr

10. ...bin fachlich kompetent

II. Zusammenarbeit und Kommunikation
Erläuterungen:

1= trifft in vollem Umfang zu
2= trifft zu
3= trifft im Wesentlichen zu
4= trifft eingeschränkt zu
5= trifft nicht zu
6= kann ich nicht beurteilen

t2345
tr!üD!

nimmt mich ernst.
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Ich ...

11. ...Iasse meine MA selbstständig arbei- 1ten. D

12. ...gebe meinen MA alle notwendigen 1Informationen. tr
13. ...entscheide in angemessener Zeit.

14. ...gebe meinen MA Rückendeckung.

15. ...gestalte die Mitarbeitergespräche
insbesondere die Jahresgespräche
positiv.

16. ...bin für meine MA in angemesse-
nem zeitlichem Umfang ansprech-
bar.

17. ...führe Besprechungen strukturiert
und ergebnisorientiert.

18. ...beziehe meine MA in für sie wich-
tige Entscheidungen ein.

19. ...schätzediepersönlicheArbeitsbe-
Iastung realistisch ein.

20. ...deiegiereAufgabensachgerecht.

IV. Abschließende Einschätzung

31. Bei welchen einzelnen Merkmaien von Nr. Nr.
1 bis 30 wünsche ich an mir am ehesten
eine Verhaltensänderung?
(Es können bis zu drei Nummern angege-
ben werden.)

32. Welche positiven Eigenschaften an mir Nr.
schätze ich am meisten?
(Es können bis zu drei Nummern angege-
ben werden.)

33. Würden Sie die Zusammenarbeit mit Ihnen Ja
insgesamt positiv bewerten? tr

2345
!trtrn
2345
DtrÜD

t2345
DtrÜtrtr
t2345
D!traü
t2345
.DtrÜ!

12345
DÜ-Dtr

12345
ütrü!-
12345
!trtrtrn
t2345
nütrtr!
12345
trDtrtr8

6

D

6

tr
6

a
6

D

6

tr

6

D

b

tr

6

tr

6

ü
t)

tr

Nr. Nr.

Nr. Nr.

Nein
D

III. Wertschätzung und Verantwortung
Erläuterungen:

l= trifft in vollem Umfang zu
2= trifft zu
3= trifft im Wesentlichen zu
4= trifft eingeschränkt zu
5= trifft nicht zu
6= kann ich nicht beurteilen

Ich...

21. ...1obe gute Arbeit.

22. ...übe saehgerechte Kritik.

23. ...spreche vorhandene Konflikte an
und versuche sie zu 1ösen.

24. ...fördere die Motivation meiner MA.

25. ...unterstütze meine MA in ihrer
beruflichen Entwicklung.

26. ...unterstütze die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

27. ...nehme Rücksicht auf die gesundheitli-
chen Belange meiner MA.

28. ...fördere den Zusammenhalt in der
Gruppe.

29. ...bin tolerant.

30. ...nehme meine MA ernst.

V. Ergänzende Anmerkungen/Anregungen

Anlage 3

Meldebogen
den

(Ort)

(Organisationszeichen)

Personalstelle

im Hause

Beschreibung des Führungsverhaltens von Vorgesetzten (Vorgesetz-
tenrückmeldung)

Ich habe von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Vor-
gesetztenrückmeldung erbeten und mit ihnen darüber nach der
Auswertung ein gemeinsames Gespräch geführt.

(Unterschrift)

559

Beteiligung der Beihilfe an den Pflegeberatungskosten nach
§ 7a des Elften Buches Sozialgesetzbuch - SGB Xl
B e z u g : Erlass vom 8. Juli 2014 (StAnz. S. 590)

Unter Bezugnahme auf meinen Erlass vom 8. Juli 2014 (StAnz.
S. 590) *I 23 -P 1820 A -43 - gebe ich bekannt, dass derbeihilfe-
fähige Höchstbetrag für eine Pflegeberatung nach § ?a des Elften
Buches Sozialgesetzbuch ab dem 1. Juli 2015 je Hausbesuch 229
Euro beträgt.

Wiesbaden, den 7. Juli 2015

Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport
t24_P1820A_65

stAn:. 30/2015 s.731
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